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Thema

Militärgesetzgebung, Revision 2009

Die Militärgesetzgebung

bildet den
Rahmen für die
Tätigkeit der
Schweizer Armee
und stützt sich auf
die Militärartikel der
Bundesverfassung
der Schweizerischen
Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999
(SR 101). Mit der
Armee entwickeln
sich die
entsprechenden

Rechtsnormen im
Zeitablauf.

Von Oberst
Round Haudenschild

Militärgesetz
Das Bundesgesetz über die

Armee und die Militärverwaltung
(Militargesetz, MG) vom 3.

Februar 1995 hat das

Bundesgesetz über die Militaror-
gamsation (Militärorganisa-
tion, MO) vom 12. April 1907

abgelost, welches 88 Jahre in
Ki aft wai

Der Bundesrat hat das neue

Militargesetz (MG) in seiner
Gesamtheit am 1 Januar 1996

in Kraft gesetzt, als Grundlage

der damaligen neugeschaffenen

Aimee 1995 (A 95). Das

Militargesetz ist gegliedert in
neun Titel

Eistet Titel

Auftrag der Armee

Zweitei Titel
Wehrpflicht

Dritter Titel
Rechte und Pflichten der

Angehörigen der Armee

Vieitei Titel
Ausbildung der Armee

Fünfter Titel.
Einsatz der Armee, Polizeibe-
fugnisse

Seehstei Titel
Organisation der Armee

Siebtet Titel
Ausrüstung der Armee

Armee-Logistik 9/2007

Achtel Titel
Armeeleitung und Militarvei-
waltung

Neuntel Titel

Schlussbestimmungen

Fui die Aimee 95 geschaffen,

ist das Militargesetz verschiedentlich

revidiert woiden
Eine grössere Revision findet

mit dem Bundesgesetz vom 4

Oktober 2002 betreffend die

Ergänzung des Militargesetzes

statt, in Kraft seit 1. Januar

2004 Damit werden die
rechtlichen Grundlagen für die

Einführung der Armee XXI ab

Anfang 2004 geschaffen. Die

Änderungen betreffen vor
allem den Auftrag, die

Ausbildung, den Einsatz und die

Organisation der Armee sowie
die Aimeeleitung und die

Militärverwaltung, Themen die

mit der Armee XXI in direktem

Zusammenhang stehen

Bei den subsidiären Einsätzen

der Armee werden insbesondere

die Katastrophen im In- und

Ausland erwähnt Feiner ist

die Leistung von Beitragen zur
Friedensförderung im
internationalen Rahmen vorgesehen

Bezüglich Ausbildung sind die

Vorschi iften präzisiert und an-

gepasst woi den

- Maximal 330 Tage Ausbil-

dungsdienst fur die Mannschaft

- Anrechnung besoldeter

Ausbildungsdienste fur
Einsätze im In- und Ausland

- Militärisches Personal
besteht aus Berufs- und Zeit-
militärs.

Änderungen bezüglich Einsatz

der Armee:

- Der Armeeeinsatz erfolgt im

Friedensforderungs-, Assistenz-

und Aktivdienst, wobei

die beiden ersteren an

die Ausbildungsdienst-
pflicht angerechnet werden

- Voraussetzungen, Bewaffnung,

Einsatz und

Zuständigkeiten für den Fne-

densförderungsdienst

- Die Teilnahme an einem

Friedensforderungs- oder

Assistenzeinsatz ist
freiwillig

- Zuständigkeit von
Bundesversammlung und Bundesrat

fui das Aufgebot von

Truppen fur den Aktiv-
dienst und deren Entlassung.

Änderungen bezüglich
Organisation:

- Zuständigkeit der

Bundesversammlung' Erlässt
Gi undsatze über Organisation,

Gliederung,
Truppengattungen, Berufsformatio-

nen und Dienstzweige der

Armee

- Details betreffend
Nachrichtendienst und Dienst fur
militärische Sichel heit

- Kompetenz Bundesrat zur
Einfühlung weiterer Gl ade

fui Mannschaft und
Unteroffiziere

Anpassung der Vorschriften

bezüglich Leitung des Militar-
wesens, Bund und Kantone

sowie Kontrolldaten.

In den Schlussbestimmungen
ist vor allem der eingefugte
Artikel 149b Politisches

Controlling von Bedeutung: Der

Bundesrat

- überprüft periodisch die

Zielsetzung in der Armee

und erstattet der

Bundesversammlung Bericht

- konsultiert die zustandigen

parlamentarischen
Kommissionen voi der Einführung

grundlegender

Änderungen in den Bereichen

Ausbildung, Einsatz odei

Organisation der Armee.

Revision 2009
Im August 2006 beauftragt der

Bundesrat das Eidgenossische

Departement fur Verteidigung,

Bevolkerungsschutz und

Spoit (VBS) ein dreimonatiges

Vernehmlassungsvei fahlen,
vom 1 September bis am 1

Dezember 2006, zur Revision
der Militargesetzgebung
durchzufuhren. Es ist die erste

gross angelegte und nicht
themenspezifische Revision des

Militargesetzes; sie dient auch

der Schaffung von formellgesetzlichen

Grundlagen
(Ausbildung und Einsätze im
Ausland), die nicht mit dem

Entwicklungsschritt 2008/2011
verwirklicht werden können.

Die vier wichtigsten Revi-

sionsgegenstande sind

- Ausbildung und Einsätze im
Ausland

Schaffung eines Ausbil-
dungsobligatoriums im
Ausland fur Milizangehon-

Sommaire
La levision 09 de la loi
nuhtaire est reportee en

2008, apres certaines

adaptations. Le message

sera ti ansmis au parlement

pour la session de

decembre 2007.

ge, vor allem für Angehörige

der Panzertruppen, der

Ai tillerie sowie der Flieget -

und Fliegerabwehrtruppen
In der Regel sollen sie nur
zu einer einzigen Übung
aufgeboten werden Fur das

militärische Personal

(Berufspersonal) soll ein

Obligatorium zur Leistung von
Auslandeinsätzen festgelegt
werden

- Parlamentarisches

Genehmigungsverfahren bei

Einsatzen im Friedensforderungs-

und Assistenzdienst

Die Verwesentlichung des

parlamentarischen
Genehmigungsverfahrens soll die

Kompetenz des Bundesrates

massvoll erhohen.

- Datenschutz

Die Entwicklung im zivilen
Datenschutzrecht bringt
einen Anpassungsbedarf im
militärischen Bereich nut
sich. Schaffung verschiedene

formell-gesetzlicher
Grundlagen fur bereits
bestehende Informationssysteme.

Anpassungen können

am Besten nut der Schaffung

eines eigenen Bundesgesetzes

über die militärischen

Informationssysteme umgesetzt

werden

- Geweibliche Tätigkeiten

Gemäss neuem Fmanzhaus-

haltgesetz ist fur gewerbliche

Verwaltungstatigkei-
ten eine spezial- bzw.

formellgesetzliche Grundlage
notwendig

Die Revision 09 der

Militargesetzgebung enthält:

Entwurf A

Militargesetz (MG)

Fortsetzung auf Seite 8

7

Ständeräte gegen mehr Durchdiener
Die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Ständerates

lehnt eine parlamentarische Initiative zur Erhöhung der Zahl
der Durchdiener in der Armee ab. Ihre Mehrheit will
vermeiden, weitere Unruhe in die Armeereform zu bringen. Die
Kommission unterstützt dagegen eine Motion, die den
Bundesrat dazu auffordert, mehr Soldaten für friedenserhaltende

Aufgaben bereitzustellen.

Bern - Die FDP-Initiative sieht vor, dass 30 statt 15 Prozent

der Wehrpflichtigen ihren Dienst am Stuck ableisten

können Das waren maximal 5000 bis 6000 pro Rekrutenjahrgang

Die SiK beschloss mit 7 zu 6 Stimmen, der Initiative

keine Folge zu geben. Der Nationalrat hatte ihr mit 98

zu 46 Stimmen zugestimmt. Stattdessen verabschiedete die

SiK ein Postulat, das den Bundesrat beauftragt, nach der

Umsetzung des Entwicklungsschi ittes 2008/2011, also erst in
etwa fünf Jahren, die Frage der Erhöhung der Durchdiener-
zahl anzugehen, wie Präsident Hermann Biirgi (TG/svp.) vor
den Medien bekanntgab.
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Entnuif B

Aimeeorgamsation (AO),
Verordnung der Bundesversammlung

Entnuif C

Bundesgesetz übet die

militärischen Informationssysteme
(MIG)

Zur Vernehmlassung Revision
09 der Militärgesetzgebung
haben sich 24 Kantone, 8

Parteien, 11 eingeladene
Organisationen sowie 11 nicht
eingeladene weitere Personen und

Organisationen geäussert

(total 54 Stellungnahmen)

Trends der ersten Vernehm-

lassungsergebnisse:

- Revision erhalt mehrheitlich

Zustimmung

- Vorlage wird verschiedentlich

abgelehnt, weil sie sich

mit den Entwicklungsschritten

08/11 (AO-Revi-
sion 08) uberschneiden wui -

de in Bezug aufeinige
Revisionsschwerpunkte in die

falsche Richtung bewege

- Aufschieben der Vorlage
wird gefordert.

Details zu einzelnen Revi-

sionsgegenstanden

- Ausbildungsobhgatorium im
Ausland fur Miliz
Meinungen mehrheitlich
zustimmend bis geteilt

- Verlangerter WK im Ausland

Trend klar negativ fur 2

WK (6 Wochen) verlängert
im Ausland

- Einsatz-/Ausbildungsobli-
gatorium fur militärisches
Personal im Ausland

Tendenziell Zusstimmung,
zum Teil nur arbeitsver-

traglich festlegen

- Veipflichtung der Durchdiener

zu Auslandeinsatzen

Eher positive Meinungen,

einige Voten klar dagegen

- Verzicht auf UNO-/OSZE-
Mandat bei unbewaffneten

Friedensforderungseinsat-
zen

Meinungen unentschieden,
kein klarer Trend feststellbar

- Parlamentarische

Genehmigungsverfahren fur Frie-
densforderungs- und Assis-

tenzdienstemsatze

Eher Zustimmung, mit
ablehnenden Voten

- Bundesgesetz über die

militai ischen Informationssysteme

(MIG)

Grundsätzliche Zustimmung.

Nach einei detaillierten
Auswertung dei Vernehmlassung
soll über das weiter Vorgehen
im Februar 2007 entschieden

werden

Anfang 2007 wird klar, dass

ein anderes Revisionsvorhaben

im Militarbereich Auswirkungen

auf die Revision 09 der

Militärgesetzgebung hat

Der Nationalrat hat die Revision

der Armeeorganisation
(Entwicklungsschritt 2008/
2011) im Oktobei 2006
abgelehnt, woiauf die Vorlage in
der Wintersession 2006 im
Parlament nicht weiter behandelt

wird. Die Sicherheitspoli-
tische Kommission des

Ständerates befasst sich im Januai

und Fehl uar 2007 mit der
vertieften Prüfung des

Entwicklungsschrittes 2008/2011, es

geht darum, einen Ausweg aus

der Sackgasse zu finden

Die Revision der Armeeorganisation

und die Revision der

Militärgesetzgebung geraten
zunehmend m Konkurrenz
Die Revision der Armeeorganisation

kann in der Fruh-
jahrssession 2007 vom Standerat

beraten und vom Nationalrat

in der Sommersession

2007 verabschiedet werden.

Einige Vernehmlassungsant-
worten zur Revision 09 der

Militärgesetzgebung sind an
dieser Stelle aufschlussreich

- Revision im jetzigen
Zeitpunkt politisch fragwürdig

- Es besteht kein zeitlicher
Druck

- Änderungen sind zu
unterlassen, bevor geklart ist, in
welche Richtung sich die

Armee weiterentwickeln
soll

- Revision zurückstellen,
wedei wichtig noch dringlich

- Revision verschärft Lage des

militärischen Lehi personals

- Obligatorische sechswöchige

WK im Ausland sind
weder miliz- noch

wirtschaftstauglich

Verschiebung
Die Revision 09 der

Militärgesetzgebung gerat noch untei
weiteren Druck Die Aussen-

politische Kommission des

Nationalrates empfiehlt im
Februar 2007 dem Bundesrat,

seine Plane fur einen Ausbau

der Armee-Auslandeinsatze
nicht weiterzuverfolgen. Der
Bundesrat befuiwortet einen
Marschhalt auf Grund grosser
Bestandeslücken beim
militärischen Berufspersonal
«Berufspersonal prioritar bei der

Ausbildung im Inland einsetzen

»

Die Verzögerungen bei der

Revision der Armeeorganisa-

Der Bundesrat hat einer
Teilrevision der Verordnung über
die Nachrichtendienste im

VBS (VND) sowie der Verordnung

über die elektronische

Kriegführung (VEKF)
zugestimmt. Die Revisionen stehen

im Zusammenhang mit früheren

Beschlüssen der
Landesregierung über die politische
Fuhrung und die Zuständigkeiten

im Bereich der
Nachrichtendienste.

Bern - Der Bundesrat hatte

am 31. Januar die politische
Fuhrung der Nachrichtendienste

und deren Zusammenarbeit

diskutiert und die

Zuständigkeiten bei

nachrichtendienstbezogenen Geschäften

teilweise neu festgelegt.

Dabei ging es insbesondere um
die Stärkung der politischen
Fuhrung der Nachrichtendienste,

indem neu der Bun¬

tion bewirken eine Verschiebung

der Behandlung der

Revision der Militärgesetzgebung

um zwei Sessionen, wie
das VBS am 10 Mai 2007 mitteilt

Vernehmlassungsbericht
und Botschaft zur Revision 09

der Militärgesetzgebung sollen

erst im Herbst 2007
veröffentlicht werden, wenn Klarheit

über die Behandlung des

Entwicklungsschrittes 2008/
2011 besteht Das Geschäft

kann in der Wintersession
2007 dem Parlament uberwiesen

und vom Erstrat in der

Fruhlingssession 2008 behandelt

werden

Das VBS halt an folgenden

Vorschlagen fest

- Ausbildungsobhgatorium
im Ausland fui die Miliz

- Einsatz- und Ausbildungsobhgatorium

fui militärisches

Personal im Ausland

- Verpflichtung der Durch-
dienei zu Auslandeinsatzen

- Gewerbliche Tätigkeiten
der Verwaltungseinheiten
VBS

- Datenschutz.

desrat und nicht mehr der

Sicherheitsausschuss des

Bundesrates fui bestimmte
Geschäfte zustandig sein soll Der
Bundesrat hatte beschlossen,

dass hierzu die VND und die

VEKF zu revidieren sind.

Die vorgeschlagenen Teilrevi-

sionen der VND und der

VEKF sehen vor, dass einerseits

der Grundauftrag des

SND neu alle fünf Jahre dem

Bundesiat zur Genehmigung
zu unterbreiten ist und dass

andererseits die Mitglieder der

Unabhängigen Kontrolhn-
stanz (UKI) neu vom Bundesrat

zu wählen sind sowie dass

die UKI neu dem Chef VBS

und dem Chef EJPD jährlich
Bericht zu erstatten hat, wobei

der Chef VBS jeweils den

Bundesrat informiert

Der Bundesrat hatte im Januar

unter anderem eine Politik für
die Nachrichtendienste verab-

Das VBS lasst folgende Revi-

sionsvoischlage fallen

- Veilängerter WK im Ausland

(2 WK, 6 Wochen

aufeinanderfolgend)

- Lockerung der Regelung
fur Mandatierung
unbewaffneter Friedensfoide-

rungseinsatze Festhalten

an UNO oder OSZE Mandat

- Änderungen bei den

Kontingentsstarken und beim

Zeitrahmen bei Genehmigung

von Ftiedensforde-

rungs- und Assistenzdiens-

ten durch das Pai lament

Änderungen noch

möglich
Die durch das Veinehmlas-

sungsverfahren angepasste
Revison 09 der Militärgesetzgebung

durfte bei der
parlamentarischen Behandlung
2008 mehrheitsfahig gewoi-
den sein, wenn nicht noch

zwischenzeitlich durch parlamentarische

Voistosse
grundlegende Änderungen verlangt
werden

v\<-\ismvv-

schiedet, die Rolle des Siclier-
heitsausschusses fur
nachrichtendienstbezogene Geschäfte

geklart beziehungsweihse
definiert sowie auch einen Bericht
über die Frage von umfassenden

gesetzlichen Grundlagen
fur die Nachrichtendienste
zuhanden des Parlaments
verabschiedet

Ein Inserat

in der
Armee-
Logistik
findet
immer

grosse Be-
ACHTUNG!

Teilrevision der Verordnung über die
Nachrichtendienste
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